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Im Auftrag 
 

Aufgestellt: Berlin, den 29. Januar 2015 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung  

Stadtentwicklungsamt 
 

gez. Richter gez. Christian Gräff gez. Dreßler 
Fachbereichsleiter Vermessung Bezirksstadtrat Fachbereichsleiterin Stadtplanung 

 

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom  23.02.  bis einschließlich  25.03.2015 öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am  19.11.2015  beschlossen. 

 

Berlin, den 10. Dezember 2015 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung 

Stadtentwicklungsamt 
 

gez. Weißbach 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 18.Februar 2016 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

gez. Komoß  gez. Christian Gräff 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am 4.März 2016  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 70  verkündet worden. 
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(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)
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Festsetzungen

öffentliche Parkfläche
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zuletzt geändert durch Artikel 2  des Gesetzes vom 11. Juni 2013  und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18. Dezember 1990.
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Textliche Festsetzungen  
 
1. Im allgemeinen Wohngebiet können die in § 4 Abs. 2

Nr. 2 Baunutzungsverordnung genannten der Versor-
gung des Gebietes dienenden Läden nur ausnahms-
weise zulässig sein. 

 
2. Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf abweichend von 

der offenen Bauweise die Länge der Gebäude 20 m 
nicht überschreiten. 

 
3. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

mit der Bezeichnung "a" sind Stellplätze, Garagen und 
Nebenanlagen gemäß § 14 (1) Baunutzungsverordnung 
ausgeschlossen. 

 
4. Im  allgemeinen   Wohngebiet   ist   pro   angefangene  
    500 m² Grundstücksfläche ein hochstämmiger Obst-

baum mit einem Stammumfang von mindestens 14 - 16 
cm zu pflanzen und zu erhalten. 

 
5. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu be-

pflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein 
hochstämmiger, einheimischer Laubbaum mit einem 
Stammumfang von mindestens 18 - 20 cm zu pflanzen 
und zu erhalten. 

 
6. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Ge-

genstand der Festsetzungen. 
 
Hinweis: 
Bei Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 4 und 5 
wird die Verwendung der beigefügten Pflanzliste empfoh-
len. 
 

Bebauungsplan 10-39 
für das Gelände zwischen  

Kraetkestraße, Hugo-Distler-Straße und 

Heinrich-Grüber-Straße,  
 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf , 

Ortsteil Kaulsdorf 

Abzeichnung 

 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.
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